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Fälligkeit 3. Abschlag der Gewerbe- und
Grundsteuer
Am 15. August 2025 wird die 3. Abschlagszahlung für die Gewerbe- und
Grundsteuer 2025 zur Zahlung fällig.
Sollten Sie eine Abbuchungsermächtigung erteilt haben, wird die Zahlung
zum Fälligkeitstermin abgebucht. Eventuelle Änderungen bezüglich der
Bankverbindung bitten wir umgehend mitzuteilen.
Für Nicht-Abbucher zu beachten! Es erfolgt keine weitere Aufforderung zur
Überweisung der Abschlagszahlung. Bitte überweisen Sie die Steuer unter
Angabe des Buchungszeichens auf eines der folgenden Konten der Stadt Et-
tenheim:
Sparkasse Offenburg/Ortenau, IBAN: DE54 6645 0050 0070 0000 14, BIC:
SOLADES1OFG;
Volksbank Lahr eG, IBAN: DE58 6829 0000 0060 0998 04, BIC: GENO-
DE61LAH.
Gerne können Sie uns für zukünftige Zahlungen eine Abbuchungsermächti-
gung erteilen.
Für Auskünfte und Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Rechnungsamt.
Grundsteuer Lisa-Marie Walter, Telefon 07822 / 432-502.
Gewerbesteuer Elisabeth Walter-Lieb, Telefon 07822 / 432-501.

Die Amtliche Bekanntmachung „Satzung“
finden Sie auf Seite 4

Spendenaufruf – Ettenheim organisiert Hilfstransport
für die ukrainische Partnerstadt

Seit dem Jahr 2023 unterstützt die Stadt Ettenheim ihre ukrainische Partner-
kommune Vilkhovetska in der Westukraine. Neben der Lieferung eines Feu-
erwehrfahrzeuges, eines Baggers und Graders, eines Bauhoffahrzeuges, So-
larmodulen und weiterer Sachspenden wurde auch ein Spendenkonto eröff-
net, um praktische Hilfe in der ukrainischen Partnerstadt zu leisten.
Auch wenn man aktuell nicht an den Winter denkt, bereitet sich die Ukraine
bereits jetzt auf die kalte Jahreszeit vor. Ettenheim koordiniert aktuell eine
Hilfslieferung für die PartnergemeindeVilkhovetska mit dringend benötigter
Winterausrüstung. Gesammelt werden vor allem robuste, funktionale Sach-
spenden, die Schutz vor Kälte, Nässe und Wind bieten – viele davon sind
schwer oder gar nicht vor Ort verfügbar. Die Übergabe erfolgt direkt über
vertrauenswürdige Strukturen in der Ukraine. Die Sachspenden sollten neu
oder in einem guten bis sehr guten Zustand sein.
Als Kleidung und Kälteschutz werden benötigt:
- Fleecejacken, Schlauchtücher (Buffs), Sturmhauben;
- warme Socken (idealerweise Wolle/Thermo);
- Winterhandschuhe (kombiniert: Finger- und Überhandschuh);
- wetterfeste Winterjacken und -hosen (getarnt);
- Ponchos, Zelt- oder Regenplanen;
- warme Einlegesohlen;
- kompakte Metallöfen für Unterstände („Biwak“- oder „Bullerjan“-Typ);
- Thermounterwäsche (keine Synthetik wegen Brandgefahr).
Weitere Ausrüstung:
- wasserdichte, gefütterte WinterstiefelIsolierende Isomatten;
- Winterschlafsäcke (geeignet für -15 °C oder kälter);
- Planen, Windschutzmaterial für Unterstände;
- Stirnlampen mit Akku;
- Batterien (AA, AAA);
- Feldflaschen, Thermobecher, Thermoskannen;
- Outdoor-Kocher (Gas oder Trockenbrennstoff);
- Erste-Hilfe-Sets (inkl. Verbandmaterial, Schmerzmittel, Antibiotika, fieber-
senkende Mittel);
- Cremes gegen Erfrierungen.
Ziel ist es, rechtzeitig vor dem Wintereinbruch ausreichend Material für die
Menschen in der Ukraine bereitzustellen. Jede Spende – ob groß oder klein
– trägt dazu bei, Menschen in extremen Situationen konkret zu unterstützen.
Die Spendengüter können bis zum 30. September im Bürgerbüro der Stadt
Ettenheim während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Auch Geldspen-
den sind möglich. Der Betrag kann auf folgende Bankkonten der Stadt Etten-
heim überweisen werden:
Sparkasse Offenburg/Ortenau, DE54 6645 0050 0070 0000 14, BIC: SOLA-
DES1OFG;
Volksbank Lahr eG, DE58 6829 0000 0060 0998 04, BIC: GENODE61LAH.
Als Verwendungszweck bitte das Stichwort „Ukraine-Hilfe“ und die persön-
liche Adresse angeben, z. Bsp.: Ukraine-Hilfe, Musterstr. 11, Ettenheim.
Die Spenden können auch persönlich (in bar) beim Bürgerbüro oder bei der
Stadtkasse übergeben werden. Nach der formell notwendigen Annahme der
Spenden im Gemeinderat erhalten die Spenderinnen bzw. Spender eine
Spendenbescheinigung.

Vollsperrung der Eugen-Lacroix-Straße in Altdorf

Im Auftrag der Stadt Ettenheim werden in der Eugen-Lacroix-Straße im Be-
reich zwischen Haus-Nr. 15 und 25 durch die Firma BMT und das städtische

Wasserwerk im Zeitraum vom 11. bis voraussichtlich 22. August Arbeiten an
Trinkwasserhausanschlussleitungen und Schiebern durchgeführt. Während
der Bauarbeiten wird es zu einer Vollsperrung der Eugen-Lacroix-Straße in
diesem Bereich kommen. Der Fußweg zwischen Schmieheimer Straße und
Eugen-Lacroix-Straße ist von der Sperrung ebenfalls betroffen.
Die Zufahrt für Anwohner dieser Straße ist bis zur Baustelle frei, jedoch mit
Einschränkungen durch die Baumaßnahme verbunden.
Verkehrsteilnehmer zu dem angrenzenden Wohngebiet werden gebeten, die
Schmieheimer Straße und den Umrank zu benutzen. Während der Bauar-
beiten wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anwohner und Ver-
kehrsteilnehmer werden um Beachtung und Verständnis gebeten.

Spaziergang auf dem barocken Rundweg in Ettenheim

Bei einem exklusiven Spaziergang auf dem barocken Rundweg kann die Ge-
schichte und Architektur von Ettenheim erkundet werden. Die Stadtführung
führt durch das historische Zentrum und zeigt prächtige barocke Gebäude,
die den Charme vergangener Zeiten widerspiegeln. Die Stadtführerin infor-
miert über die Stadtgeschichte, bedeutende Persönlichkeiten und den Ein-
fluss des Barock auf das Stadtbild. Treffpunkt ist am Freitag, 15. August, um
19 Uhr vor dem Rathaus beim Bärenbrunnen. Gäste und Einheimische sind
herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten lie-
gen bei 4 Euro pro Person, Kinder bis 17 Jahre sind frei.

Ettenheimer Wochenmarkt am Freitag, 15. August

Der Wochenmarkt auf dem Marienplatz bietet am Freitag von 14 bis 18 Uhr
die Möglichkeit, frische, regionale Produkte einzukaufen. Die Besucher er-
halten mediterrane Spezialitäten, Obst und Gemüse, Blumen und Deko, ver-
schiedene Käsevariationen.
Es wird um Freihaltung der Parkflächen für die Markthändler gebeten. Der
Wochenmarktaufbau beginnt um 11 Uhr, es gilt ein absolutes Haltverbot auf
denParkflächen.ZudemistdieDurchfahrt ineinemTeilbereichderFestungs-
straße zwischen Friedrichstraße und Einfahrt Muschelgasse gesperrt.

Zur Goldenen Hochzeit:
c Ettenheim: 16. August: Georg und Anna Eisenbraun, geb. Fleck.
Zum Geburtstag:
c Altdorf:
17. August: Maria Ohnemus (85 Jahre), 21. August: Bernhard Beck (70 Jahre).

Windradtransport
In diesen Tagen haben die Transporte für das Windrad in Freiamt begonnen,
wie man dem unten aufgeführten Zeit- und Routenplan entnehmen kann. Da
die Transporte mit dem Selbstfahrer sehr wetterabhängig (Wind) sind, kann
es zu Verzögerungen kommen.
Zeit- und Routenplan FHE Repowering: Der untere Teil des Stahlturms wurde
bereits fertiggestellt. In KW 33 werden die Großkomponenten (die drei obe-
ren Stahlsektionen des Turms und drei Rotorblätter) von der Autobahn A 5
an die Umladefläche in Münchweier angeliefert, an der K 5342 etwas unter-
halb des Grillplatzes am Brudergarten. Dort werden sie zwischengelagert
und ab KW 35 innerhalb von ca. zwei bis drei Wochen per Selbstfahrer über
Ettenheim, Münchweier, Ettenheimmünster und die L 103 bzw. L 110 Richtung
Wanderparkplatz Pfingsteck bis zum Standort weitertransportiert.

c Altpapiersammlung in Altdorf am 13. September
Der TTC Altdorf führt am Samstag, 13. September, wieder eine Altpapier-
sammlung in Altdorf durch. Gesammelt werden Altpapier, Kartons und Ka-
taloge. Die Bevölkerung wird gebeten, das Altpapier bis 9 Uhr morgens am
Straßenrand zur Abholung bereitzustellen.

c Radtour – Seniorenrat Stadt Ettenheim
Der Seniorenrat führt am Montag, 18. August, eine Radtour durch. Diese um-
fasst eine Streckevon ca. 30 Kilometern und dauert etwa zwei Stunden. Treff-
punkt ist um 14 Uhr vor der Stadthalle. Infos bei Karl-Heinz Weber (Telefon
07822 / 3744). Die Radtouren finden in einem 14-tägigen Rhythmus, außer bei
Regen, Gewitter oder großer Hitze, statt.
c DRK Ettenheim-Altdorf - Blutspende
Das DRK Ettenheim-Altdorf organisiert einen Blutspendetermin am Don-
nerstag, 4. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Münchgrundhalle in
Altdorf.

Südbadische Sozialtage vom 7. bis 19. Oktober

Vom 7. bis 19. Oktober finden die Südbadischen Sozialtage zum Thema
„macht.arbeit.zufrieden.“ statt. Es finden auch in und nahe Offenburg Ver-
anstaltungen statt, zu denen herzlich eingeladen wird. Veranstalter sind die
Katholische Betriebsseelsorge, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
und die Erzdiözese Freiburg. Alle Veranstaltungen sowie Infos unter
www.sozialtage.de.

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung in
den Sommerferien
Die Ortsverwaltung ist von Montag, 18. August, bis einschließlich 5. Ste-
pember geschlossen.
An folgenden Tagen übernimmt die Ortsverwaltung in Wallburg bei dringen-
den Angelegenheiten (z.B. Sterbefall) jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr die Ur-
laubsvertretung: Dienstag, 19. August; Donnerstag, 21. August; Dienstag, 26.
August; Donnerstag, 28. August.
Ab Montag, 8. September, ist die Ortsverwaltung wieder zu den üblichen
Öffnungszeiten zu erreichen.
Die Sprechstunde der Ortsvorsteherin findet wie gewohnt montags statt.

„Stadtgeschichte für kleine Entdecker“ – Bürgermeister
Metz erkundet Ettenheim mit 14 Kindern

Im Rahmen des städtischen Ferienprogramms begaben sich 14 Kinder im Al-
ter von sieben bis 13 Jahren gemeinsam mit Bürgermeister Bruno Metz, Stadt-
führerin Angelique Gaede und Jugendbeauftragtem Philip Gedemer auf eine
spannende Entdeckungsreise durch die historische Innenstadt von Etten-
heim.
Ziel der Veranstaltung war es, die Geschichte der eigenen Heimat auf leben-
dige Weise zu vermitteln. Von Stationen wie dem Palais Rohan, dem ehema-
ligen Gefängnis, der Winterschule oder dem Oberen Tor aus erklärte Ange-
lique Gaede anschaulich, welche Geschichten sich hinter den barocken Fas-
sadenEttenheimsverbergen.BürgermeisterMetzbegleitetedieGruppewäh-
rend der gesamten Führung und öffnete auch die Türen des Rathauses, um
den Kindern einen Blick in sein Büro zu ermöglichen. Die jungen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer zeigten großes Interesse und entwickelten schnell ein
Gespür für die geschichtsträchtige Architektur. Schon nach kurzer Zeit konn-
ten sie eigenständig barocke Gebäude an ihrer Bauweise erkennen und be-
nennen. Am Bärenbrunnen sorgte vor allem die „Frisur“ des steinernen Bä-
ren für Belustigung, während das ursprünglich als Kornspeicher gedachte
Gefängnis die Kinder zum Staunen brachte. Besonders beeindruckt waren
die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom offenen Umgang des Bür-
germeisters:MetzgrüßteaufdemRundgangzahlreicheMenschen freundlich
und unterhielt sich mit einigen Passanten. Dies veranlasste ein Kind zu der
Bemerkung: „Ich möchte, wenn ich groß bin, auch Bürgermeister werden.
Dann kenne ich alle Ettenheimer!“ – ein Satz, der bei allen für ein Schmun-
zeln sorgte.
Die Stadtführung war ein gelungenes Beispiel dafür, wie Kinder durch ge-
meinsames Erleben an die Geschichte ihrer Heimat herangeführt werden
können. Die Stadt Ettenheim plant, solche Angebote auch in Zukunft weiter-
zuführen, um das kulturelle Erbe kindgerecht zu vermitteln.
Das Ferienprogramm der Stadt Ettenheim läuft noch während der gesamten
Sommerferien. Für einzelne Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Eine An-
meldung ist online möglich unter: unser-ferienprogramm.de/ettenheim.

c Ettenheim: 15. August: Marie Risticevicová (75 Jahre),
19. August: Christian Gauerhof (70 Jahre), 20. August: Rosa Bolz (70 Jahre)
c Münchweier: 21. August: Andreas Kern (70 Jahre).
c Wallburg:15. August: Brigitte Klein (85 Jahre), 21. August: Edgar Obert (70
Jahre).

Ettenheimer Amtsblatt
Redaktionelle Beiträge an: amtsblatt@ettenheimer-stadtanzeiger.de

Stadtverwaltung:
Rathaus, Rohanstraße 16, Tel. 0 78 22 / 432-0
Fax 432-999, Internet: www.ettenheim.de
E-Mail: stadtverwaltung@ettenheim.de
Bürgerbüro, Tourist-Info und Dienststellen:
Montag–Mittwoch und Freitag 8.15–12 Uhr
Montag 14–16 Uhr, Mittwoch 15–18 Uhr
Donnerstag 8.15–12 Uhr (Bürgerbüro & Tourist-Info)
Freitag 14–17 Uhr (Bürgerbüro & Tourist-Info)

Ortsverwaltungen:
ALTDORF – Orschweirer Straße 8
Tel. 0 78 22 / 13 31 – Fax 8 67 93 90
Mo., Di., Do., Fr. 8.15–12, Mi. 15–18 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin:
Mo. 9–12 Uhr, Mi. 15–18 Uhr oder nach Vereinb.
E-Mail: ovaltdorf@ettenheim.de

Ettenheim

Ettenheimweiler

Altdorf Ettenheimmünster Münchweier Wallburg

s’Blättli

ETTENHEIMMÜNSTER – Münstertalstraße 13, Tel. 0 78 22 / 22 61
Montag 8.30–11 Uhr, Mittwoch 8.30–11 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin: Do. 16–18 Uhr oder nach Vereinb.
E-Mail: ovettenheimmuenster@ettenheim.de

MÜNCHWEIER – Kirchberg 3, Tel. 0 78 22 / 22 06
Fax 89 50 99, E-Mail: ovmuenchweier@ettenheim.de
Internet: www.muenchweier.de
Rathaus: Mo. 8–11, Di. 8–12, Mi. 14–18, Fr. 8–11 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin:
Dienstag 9–11, Mittwoch 17–19 Uhr oder nach Vereinbarung

WALLBURG – Oberdorfstraße 6, Tel. 0 78 22 / 22 02
Dienstag 8.30–11.30 Uhr, Donnerstag 8.30–11.30 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin: Di. 10–12 Uhr oder nach Vereinbarung
E-Mail: ovwallburg@ettenheim.de

Do. 16–18 Uhr oder nach Vereinb.

Di. 10–12 Uhr oder nach Vereinbarung

Bekanntmachung der Stadt Ettenheim

Das Rathaus informiert

Wir gratulieren 

Ortsverwaltung Münchweier

Termine und Veranstaltungen

Altdorf 

Ettenheim 

Ortenaukreis 

Ende des Ettenheimer Amtsblatts

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

Ortsverwaltung Ettenheimmünster
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Ettenheim

§ 1
Gebührenpflicht

(1)	� Die Stadt erhebt Gebühren für die Leistungen des 
Gemeinsamen Gutachterausschuss Lahr und für Leistungen 
der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschuss 
Lahr nach Maßgabe dieser Satzung.

(2)	� Bei Leistungen für Gerichte werden die Gebühren ent-
sprechend dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz 
(JVEG) erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner, Haftung

(1)	� Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutachtens 
oder Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
veranlasst, oder in wessen Interesse sie vorgenommen werden.

(2)	 Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
(3)	� Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Gebühren-

schuld durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses übernommen hat; dies gilt 
auch für denjenigen, der für die Gebührenschuld eines 
anderen kraft Gesetzes haftet.

§ 3
Gebührenmaßstab

(1)	� Die Gebühren werden nach dem Verkehrswert der Grund-
stücke, grundstücksgleichen Rechte, Bauwerke, des Grund-
stückszubehörs und der Rechte an Grundstücken erhoben. 
Maßgebend ist der Verkehrswert nach Abschluss der Wert-
ermittlung.

(2)	� Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt die wirtschaft-
liche Einheit, nicht das Grundstück im Sinne der Grundbuch-
ordnung. Als Grundstücke gelten auch die grundstücks-
gleichen Rechte (Wohnungs-/Teileigentum, Erbbaurecht etc.). 

(3)	� Für jeden ermittelten Verkehrswert eines Grundstücks wird 
die Gebühr – mit Ausnahmen der Absätze 4 bis 7 – gesondert 
berechnet.

(4)	� Liegen mehrere gleichartige, unbebaute, land- und/oder 
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke nebeneinander und 
bilden diese eine wirtschaftliche Einheit, wird die Gebühr aus 
der Summe der Verkehrswerte dieser Grundstücke berechnet.

(5)	� Werden für ein Grundstück mehrere Einzelwerte festgelegt, 
so wird die Gebühr aus der Summe der Einzelwerte berechnet.

(6)	� Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sachen und 
Rechte, die sich auf ein Grundstück beziehen, zu bewerten, 
z.B. neben dem unbelasteten Verkehrswert auch der belastete 
Verkehrswert (mit Wohnrecht, Nießbrauch etc.), so ist die 
Gebühr aus der Summe der einzelnen Sachen und Rechte 
und deren maßgeblichen Werte zu berechnen. Gleiches gilt, 
wenn Wertunterschiede auf der Grundlage unterschiedlicher 
Grundstückseigenschaften zu ermitteln sind.

(7)	� Ist für ein bebautes Grundstück zusätzlich der Bodenwert 
zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre, so wird dafür keine zusätzliche Gebühr 
erhoben.

(8)	� Wird der Wert eines (ideellen) Miteigentumsanteils ermittelt, 
der nicht mit Sondereigentum nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz verbunden ist, so wird die Gebühr aus dem Wert 
des gesamten Grundstücks berechnet.

(9)	� Bei Gutachten über die Ermittlung sanierungsbedingter 
Bodenwerterhöhungen (§ 154 Abs. 2 BauGB) wird die Gebühr 
aus dem ermittelten Neuordnungswert des gesamten Grund-
stücks nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 4 berechnet.

(10)	�Bei Wertermittlungen für Baulandumlegungsverfahren auf 
Antrag der Umlegungsstelle bildet der Wert der Verteilungs-
masse die Bemessungsgrundlage für die Gebührenfestsetzung 
nach § 4 Abs. 1.

(11)	�Sind in einem Gutachten für mehrere Grundstücke eines 
Gebietes besondere Bodenwerte zu ermitteln, so gilt als 
Wert der doppelte Wert des durchschnittlichen gebiets- 
oder lagetypischen Grundstücks. Bei mehreren gleichartigen 
Bodenwerten ist der höchste Wert zugrunde zu legen. Die 
maßgebliche Grundstücksgröße beträgt höchstens 800 m².

(12)	�Sind bei einer Wertermittlung Liquidationsobjekte zu 
bewerten, ist der Gebühr der Wert des fiktiv unbebauten 
Grundstücks zuzüglich der Freilegungskosten zugrunde zu 
legen.

(13)	�Sofern die der Gebührenerhebung zugrundeliegenden 
Leistungen der Stadt der Steuerpflicht unterliegen, gelten 
die genannten Beträge als Nettobeträge und erhöhen sich 
um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer.

 
§ 4

Gebührenhöhe
(1)	� Bei bebauten Grundstücken, Bauwerken, Grundstückszubehör 

und grundstücksgleichen Rechten beträgt die Gebühr:

Verkehrswert Gebühr

von bis

- € 50.000 € 900,00 €
50.001 € 75.000 € 1.200,00 €
75.001 € 100.000 € 1.400,00 €

100.001 € 125.000 € 1.600,00 €
125.001 € 150.000 € 1.800,00 €
150.001 € 175.000 € 2.000,00 €
175.001 € 200.000 € 2.200,00 €
200.001 € 225.000 € 2.400,00 €
225.001 € 250.000 € 2.600,00 €

250.001 € 300.000 € 2.800,00 €
300.001 € 350.000 € 3.000,00 €
350.001 € 400.000 € 3.100,00 €
400.001 € 450.000 € 3.300,00 €
450.001 € 500.000 € 3.500,00 €
500.001 € 750.000 € 3.900,00 €
750.001 € 1.000.000 € 4.400,00 €

1.000.001 € 1.250.000 € 4.800,00 €
1.250.001 € 1.500.000 € 5.200,00 €
1.500.001 € 1.750.000 € 5.700,00 €
1.750.001 € 2.000.000 € 6.100,00 €
2.000.001 € 2.250.000 € 6.600,00 €
2.250.001 € 2.500.000 € 7.000,00 €
2.500.001 € 3.000.000 € 7.900,00 €
3.000.001 € 3.500.000 € 8.700,00 €
3.500.001 € 4.000.000 € 9.600,00 €
4.000.001 € 4.500.000 € 10.500,00 €
4.500.001 € 5.000.000 € 11.300,00 €

über 5.000.000 € 11.300,00 € zuzüg-
lich 0,55 v.T. aus 

dem Betrag über 
5.000.000 Euro

 
	� Die aufgeführten Beträge verstehen sich als Nettobeträge. 

Sofern die der Gebührenerhebung zugrundeliegenden 
Leistungen der Stadt der Steuerpflicht unterliegen, erhöhen 
sich die aufgeführten Beträge um die gesetzlich geltende 
Umsatzsteuer.

(2)	� In den Gebühren ist je eine Ausfertigung des Gutachtens für 
den Antragsteller und eine weitere für jeden Eigentümer (§ 
193 Abs. 4 BauGB) enthalten, soweit dieser nicht Antragsteller 
ist. Für jede weitere Ausfertigung bzw. jeden weiteren Aus-
zug beträgt die Gebühr 35,- € pro Exemplar. 

(3)	� Für schriftliche Bodenrichtwertauskünfte (§ 196 Abs. 3 BauGB) 
beträgt die Gebühr 35,- € pro Wert.

(4)	� Auskünfte aus der Kaufpreissammlung mit Vergleichsobjekten 
für Wohnungs- bzw. Teileigentum sowie Reihen-/Doppel-
häuser werden nur schriftlich und anonymisiert erteilt. Für 
schriftliche Auskünfte (auch per Mail) aus der Kaufpreis-
sammlung ohne örtliche Besichtigung gemäß § 195 Abs. 3 
BauGB und § 13 der Gutachterausschussverordnung wird eine 
Gebühr von pauschal 120 € für bis zu 10 Vergleichsobjekte 
erhoben. Für jedes weitere zusätzliche Vergleichsobjekt 
beträgt die Gebühr 15 € pro Vergleichsobjekt. Für schriftliche 
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung mit einem einzelnen 
Vergleichswert beträgt die Gebühr pauschal 50,- Euro.

§ 5
Ermäßigte Gebühr

(1)	� Sind Wertermittlungen für Sachen oder Rechte im gleichen 
Antrag auf unterschiedliche Stichtage durchzuführen, so 
bemisst sich die Gebühr für den Stichtag, der dem Tag der 
Bewertung am nächsten kommt, nach § 4 Abs. 1. Für jeden 
weiteren Stichtag beträgt die Gebühr jeweils 50 % der vollen 
Gebühr nach § 4 Abs. 1.

(2)	� Sind dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von 3 Jahren 
erneut – im Zuge eines Verkehrswertgutachtens – zu bewerten, 
ohne dass sich die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
geändert haben, so beträgt die Gebühr 50 % der vollen 
Gebühr nach § 4 Abs. 1.

(3)	� Für Umrechnungen und Wertfortschreibungen ohne erneute 
Bewertung durch den Gutachterausschuss beträgt die Gebühr 
30% der nach dem fortgeschriebenen oder umgerechneten 
Wert zu erhebenden vollen Gebühr nach § 4 Abs. 1.

(4)	� Bei gleichzeitiger Bewertung mehrerer Wohnungs-/Teileigen-
tumsrechte eines Eigentümers auf einem Grundstück wird aus 
dem höchsten Verkehrswert die volle Gebühr berechnet; für 
jeden weiteren Verkehrswert beträgt die Gebühr 50 % der 
vollen Gebühr nach § 4 Abs. 1.

(5)	� Wird vom Antragsteller keine Ausfertigung des Gutachtens, 
sondern lediglich eine schriftliche Mitteilung mit den 
relevanten Daten zum Verkehrswert verlangt, beträgt die 
Gebühr 75 % der vollen Gebühr nach § 4 Abs. 1.

(6)	� Die in Abs. 1 bis 5 genannten Ermäßigungstatbestände aus 
Abs. 1 bis 5 können nicht in Kombination zur Anwendung 
kommen. Allein maßgeblich ist der für den Gebührenschuldner 
vorteilhafteste Ermäßigungstatbestand.

 
§ 6

Erhöhte Gebühr
Bei außergewöhnlich großem Aufwand, insbesondere für
-	� örtliche Bauaufnahmen oder Bauaufmessungen inklusive 

Nachbearbeitung mit erheblichem Zeitaufwand
-	� erhöhter Zeitaufwand aufgrund abgesagter oder veränderter 

Ortstermine
-	 umfangreiche Besprechungen und Beratungsleistungen
-	� umfangreiche Recherchen aufgrund zurückliegender Stich-

tage
-	� zusätzliche Ausarbeitungen (z.B. weitere mögliche 

Bewertungsverfahren) auf Verlangen des Antragsstellers
-	� Auseinandersetzung mit Grundsatzfragen der Wertermittlung
-	� gesonderte Berücksichtigung von Entschädigungsgesichts-

punkten
-	� zusätzlicher schriftlicher Begründung auf Verlangen des 

Antragstellers
werden für den Mehraufwand zusätzliche Gebühren nach Zeit-

aufwand erhoben. Die Höhe der Gebühren beträgt 70 % des im 
JVEG vorgesehenen Honorars für Immobiliensachverständige. Die 
Gebühr wird je angefangene 30 Minuten erhoben.

§ 7
Rücknahme eines Antrages

(1)	� Wird ein Antrag auf Erstattung eines Wertgutachtens oder 
eine sonstige Leistung zurückgenommen, bevor der Gut-
achterausschuss einen Beschluss über den Wert des Gegen-
standes gefasst hat, so wird eine Gebühr entsprechend dem 
Bearbeitungsstand erhoben.

(2)	� Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss des Gutachteraus-
schusses zurückgenommen, so entstehen die vollen Gebühren.

§ 8
Besondere Sachverständige, Auslagen

(1)	� Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere Sach-
verständige bei der Wertermittlung zugezogen, so hat der 
Gebührenschuldner die hierdurch entstehenden Auslagen 
neben den Gebühren nach dieser Satzung zu entrichten.

(2)	� Sonstige Auslagen, z.B. Kosten für behördliche Auskünfte wie 
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, Grundbucheinsicht, 
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, Bauakteneinsicht 
u.s.w.) sind neben der Gebühr nach § 4 Abs. 1 zu erstatten.

 
§ 9

Gebühren für sonstige Leistungen des Gut-
achterausschusses und seiner Geschäftsstelle

(1)	� Für sonstige Leistungen, soweit sie nicht in dieser Satzung 
ausdrücklich aufgeführt sind, werden Gebühren nach Zeit-
aufwand erhoben. Es gilt die Verwaltungsgebührenordnung 
der Stadt Lahr in der jeweils gültigen Fassung.

(2)	� Für Beratungsleistungen oder gutachterliche Stellungnahmen 
durch den Gutachterausschuss oder durch die Geschäfts-
stelle werden Gebühren nach Zeitaufwand erhoben. Die 
Höhe der Gebühren beträgt 70 % des im JVEG vorgesehenen 
Honorars für Immobiliensachverständige. Die Gebühr wird 
je angefangene 30 Minuten erhoben.

§ 10
Entstehung und Fälligkeit

(1)	� Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Wert-
ermittlung oder der sonstigen in dieser Satzung aufgeführten 
Leistung, für die sie erhoben wird.

(2)	� Bei Zurücknahme eines Antrags nach § 7 dieser Satzung 
entsteht die Gebühr mit dem Eingang der schriftlichen Rück-
nahmeerklärung bei der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schuss.

(3)	� Die Gebühren und die Auslagen werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig.

(4)	� Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag 
erfolgt, kann von der Zahlung eines Vorschusses oder von 
der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht 
werden.

(5)	� Schriftstücke (z.B. Ausfertigungen, Abschriften, Urkunden) 
oder sonstige Sachen können bis zur Entrichtung der fest-
gesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten oder an 
den/die Gebührenschuldner/in auf dessen/deren Kosten unter 
Nachnahme der Gebühr übersandt werden.

 
11

Inkrafttreten und Übergangsregelung
(1)	� Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Gutachterausschussgebührensatzung vom 23.10.2023 
außer Kraft.

(2)	� Für Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschäfts-
stelle, die vor Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, 
werden die Gebühren auf der Grundlage  der  Gutachteraus-
schussgebührensatzung  vom  23.10.2023  erhoben.

Lahr, den 23.07.2025
Markus Ibert
Oberbürgermeister

Hinweis:
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, gilt 
sie gem. § 4 Abs.4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen, wenn die Verletzung 
nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich gegenüber der Stadt Lahr/Schwarzwald 
geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung [sowie die zur Einsicht aus-
zulegenden Unterlagen] steht seit dem 29.07.2025 [auch] im 
Internet unter https://www.lahr.de/stadtrecht.3408.htm (Stadt 
+ Verwaltung, Stadtrecht) zur Verfügung.

SATZUNG
über die ERHEBUNG von GEBÜHREN für die Tätigkeit des GEMEINSAMEN GUTACHTERAUS-

SCHUSSES LAHR und seiner GESCHÄFTSSTELLE (Gutachterausschussgebührensatzung)
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 2, 11 und 12 des 

Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Lahr am 
21.07.2025 folgende Satzung beschlossen:
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